
 

STADTGEMEINDEAMT  FRIESACH 

A-9360 FRIESACH, FÜRSTENHOFPLATZ 1 

DVR.NR.: 51276 
 

 

N i e d e r s c h r i f t  

(in der Fassung gemäß § 45 Abs 6 K-AGO) 

zu der im Festsaal des Rathauses der Stadtgemeinde Friesach stattgefundenen 

4. Sitzung des Gemeinderates 2022 

(04/2022) 

am Mittwoch, dem 21. Dezember 2022 um 18.30 Uhr 

 

Die Einladung zur Gemeinderatssitzung erfolgte nachweislich durch Zustellung über das 

Gemeindeintranet am 13. Dezember 2022 unter gleichzeitiger Bekanntgabe der Tagesordnung. 

Gleichzeitig wurde die Einladung samt Tagesordnungspunkten auf der Amtstafel vor dem Rathaus 

sowie auf der elektronischen Amtstafel auf der Homepage 

der Stadtgemeinde Friesach kundgemacht. 

 

anwesende Mitglieder des Gemeinderates 

1.  Josef Kronlechner Bürgermeister/Vorsitzender  

2.  Uschi Heitzer 1. Vizebürgermeisterin  

3.  Reinhard Kampl 2. Vizebürgermeister  

4.  Mag. Stefan Pachler MBA Stadtrat  

5.  Ing. Helmut Wachernig Stadtrat  

6.  Ewald Grün Stadtrat  

7.  Irene Buggelsheim Gemeinderätin  

8.  Lukas Kernmayer Gemeinderat  

9.  Hubert Groicher Gemeinderat  

10.  Sigurd Kronlechner Gemeinderat  

11.  Ing. Heinz Pöllinger Gemeinderat  

12.  Michael Apolloner Gemeinderat  

13.   Christian Höferer Gemeinderat  

14.  Haimo Kandolf Gemeinderat  

15.  MMag. Silke Notsch Gemeinderätin  

16.  Christoph Neuwirther Gemeinderat entschuldigt 
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17.  Stefan Hundsbichler Gemeinderat  

18.  Robin Reif Gemeinderat  

19.  Jaqueline Kreuzer Gemeinderätin  

20.  Gernot Wispichler Gemeinderat  

21.  Markus Möller Gemeinderat entschuldigt 

22.  Michael Schabernig Gemeinderat entschuldigt 

23.  Dr. Otto Liechtenecker Gemeinderat  

weitere anwesende Personen 

24.  Mag. Vorreiter Bettina Amtsleiterin/Schriftführerin  

25.  Herbert Wastian Ersatzgemeinderat f. Gernot Wispichler 

26.  Ing. Armin Ruhdorfer Ersatzgemeinderat f. Markus Möller 

27.  Thomas Rinner Ersatzgemeinderat f. Christoph Neuwirther 

 

mit folgender 

 

TAGESORDNUNG 

1.  Eröffnung und Begrüßung 

2.  Feststellung der Beschlussfähigkeit 

3.  Genehmigung der Tagesordnung der Sitzung 

4.  Bestellung der Protokollfertiger 

5.  Niederschrift vom 23. November 2022 

6.  Kassenkontrollbericht vom 13.12.2022 

7.  Stellenplan 2023 

8.  Verordnungen (Indexanpassung) 

9.  Teilnahme an der KEM (Klima- und Energiemodelregion) 

10.  Vereinbarung Raimund Burger 

11.  Vereinbarung Leopold Samonig 
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12.  ImWind Vertragsabschluss 

13.  Natur- und Erholungsteich – Pachtvertrag Thomas Ferjan 

14.  Holzstraßenprojekte 

15.  Integrierte Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung „Hubert-Hauser-Straße“ 

16.  
Pachtvertrag Stadtgemeinde Friesach – Leitner-Klinzer Michaela – Umkehrplatz Grafendorfer 

Straße 

17.  Wasserentnahme St. Salvator 

18.  Berichte 

19. E Ankauf Kompaktschlepper 

20. E Kassenkredite für 2023 

21. E Nachtrag zum Verwaltungsvertrag 

 

Beginn: 18.30 Uhr 

Ende: 20.22 Uhr 

 

Fragestunde 

 

Während offener Frist sind keine Fragen eingelangt. 

 

 

1. Eröffnung und Begrüßung 

 

Bürgermeister Josef Kronlechner eröffnet die Sitzung und begrüßt die anwesenden Mitglieder zum 

Gemeinderat der Stadtgemeinde Friesach. 

 
 
 

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 

 

Die Beschlussfähigkeit ist gegeben, wenn gem. § 37 Abs. 1 K-AGO mit dem Bürgermeister oder seinem 

Stellvertreter mindestens zwei Drittel der Mitglieder des Gemeinderates anwesend sind. 

 

Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
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3. Genehmigung der Tagesordnung der Sitzung 

 

Die Tagesordnung wurde den Mitgliedern zum Gemeinderat der Stadtgemeinde Friesach entsprechend 

den Bestimmungen des § 35 Abs 2 der K-AGO übermittelt. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird der Aufnahme von nachstehenden Tagesordnungspunkten die Zustimmung erteilt? 

19. E Ankauf Kompaktschlepper 

20. E Kassenkredite für 2023 

21. E Nachtrag zum Verwaltungsvertrag 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, Apolloner, Kandolf, S. Kronlechner, Wachernig, Notsch, 

Rinner, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Ruhdorfer, Wastian, Schabernig, Liechtenecker) 

die Aufnahme von nachstehenden Tagesordnungspunkten: 

19. E Ankauf Kompaktschlepper 

20. E Kassenkredite für 2023 

21. E Nachtrag zum Verwaltungsvertrag 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird der ergänzten Tagesordnung die Zustimmung erteilt? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, Apolloner, Kandolf, S. Kronlechner, Wachernig, Notsch, 

Rinner, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Ruhdorfer, Wastian, Schabernig, Liechtenecker) 

die erweiterte Tagesordnung. 

 
 

4. Bestellung der Protokollfertiger 

 

Die Protokollfertiger werden von den Fraktionen genannt und vom Gemeinderat bestellt. 

 

 

Zu Protokollfertigern werden, 

(SPÖ) Irene Buggelsheim und (FPÖ) Thomas Rinner 

bestellt. 

 

 

5. Niederschrift vom 23.11.2022 

 

Die Niederschrift liegt vor und ist allen Gemeinderatsmitgliedern übermittelt worden. Unterfertigt 

wird jedes Sitzungsprotokoll gem. § 45 Abs 4 K-AGO vom Bürgermeister und zwei weiteren durch den 
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Gemeinderat jeweils zu bestellende Mitglieder des Gemeinderates (Protokollfertiger), sowie von der 

Schriftführerin. 

 

 

Es sind keine Abänderungsanträge eingegangen. 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, Apolloner, Kandolf, S. Kronlechner, Wachernig, Notsch, 

Rinner, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Ruhdorfer, Wastian, Schabernig, Liechtenecker) 

 

 

6. Kassenkontrollbericht vom 13.12.2022 

 

Berichterstattung: GR Michael Schabernig 

Finanzausschuss: 13. Dezember 2022 
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Der Gemeinderat nimmt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, Apolloner, Kandolf, S. Kronlechner, Wachernig, Notsch, 

Rinner, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Ruhdorfer, Wastian, Schabernig, Liechtenecker) 

den Kontrollausschussbericht zur Kenntnis. 
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7. Stellenplan 2023 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner, AL Bettina Vorreiter 

Stadtrat:  13. Dezember 2022 

 

Der Stellenplan für das Jahr 2023 wurde mit Mail vom 10.11.2022 von der Aufsichtsbehörde genehmigt. 
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Der Stadtrat hat sich einstimmig für den Stellenplan ausgesprochen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird die Stellenplanverordnung 2023 genehmigt? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, Apolloner, Kandolf, S. Kronlechner, Wachernig, Notsch, 

Rinner, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Ruhdorfer, Wastian, Schabernig, Liechtenecker) 

den Stellenplan 2023. 



 

 

 
Seite 9 von 80 Niederschrift zur 04. Gemeinderatssitzung am 21. Dezember 2022 

 
Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

8. Verordnungen (Indexanpassung) 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 13. Dezember 2022 

 

a. Ablagerungsgebühren 

 

 
 

Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Indexierung ausgesprochen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll die Verordnung zu den Ablagerungsgebühren an den Index angepasst werden? 
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Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, Apolloner, Kandolf, S. Kronlechner, Wachernig, Notsch, 

Rinner, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Ruhdorfer, Wastian, Schabernig, Liechtenecker) 

die Indexierung zur Verordnung der Ablagerungsgebühren. 

 

 

b. Marktgebühren 

 

 
 

Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Indexierung ausgesprochen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll die Verordnung zu den Marktgebühren an den Index angepasst werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, Apolloner, Kandolf, S. Kronlechner, Wachernig, Notsch, 

Rinner, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Ruhdorfer, Wastian, Schabernig, Liechtenecker) 

die Indexierung zur Verordnung der Marktgebühren. 
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c. Wirtschaftshofgebühren 

 

 
 

Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Indexierung ausgesprochen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll die Verordnung zu den Wirtschaftshofgebühren an den Index angepasst werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, Apolloner, Kandolf, S. Kronlechner, Wachernig, Notsch, 

Rinner, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Ruhdorfer, Wastian, Schabernig, Liechtenecker) 

die Indexierung zur Verordnung der Wirtschaftshofgebühren. 
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d. Abfallgebührenverordnung 
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Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Indexierung ausgesprochen. 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll die Verordnung zu den Abfallgebühren an den Index angepasst werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, Apolloner, Kandolf, S. Kronlechner, Wachernig, Notsch, 

Rinner, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Ruhdorfer, Wastian, Schabernig, Liechtenecker) 

die Indexierung zur Verordnung der Abfallgebühren. 
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e. Aufschließungsbeiträge Kanalanschluss 

 

 
 

Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Indexierung ausgesprochen. 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll die Verordnung zu den Kanalanschlussgebühren an den Index angepasst werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, Apolloner, Kandolf, S. Kronlechner, Wachernig, Notsch, 

Rinner, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Ruhdorfer, Wastian, Schabernig, Liechtenecker) 

die Indexierung zur Verordnung der Kanalanschlussgebühren. 
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f. Aufschließungsbeiträge Wasseranschluss 

 

 
 

Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Indexierung ausgesprochen. 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll die Verordnung zu den Wasseranschlussgebühren an den Index angepasst werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, Apolloner, Kandolf, S. Kronlechner, Wachernig, Notsch, 
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Rinner, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Ruhdorfer, Wastian, Schabernig, Liechtenecker) 

die Indexierung zur Verordnung der Wasseranschlussgebühren. 

 

 

g. Kanalgebühren 
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Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Indexierung ausgesprochen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll die Verordnung zu den Kanalgebühren an den Index angepasst werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, Apolloner, Kandolf, S. Kronlechner, Wachernig, Notsch, 

Rinner, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Ruhdorfer, Wastian, Schabernig, Liechtenecker) 

die Indexierung zur Verordnung der Kanalgebühren. 
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h. Wasserbezugsgebühren 
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Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Indexierung ausgesprochen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll die Verordnung zu den Wasserbezugsgebühren an den Index angepasst werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, Apolloner, Kandolf, S. Kronlechner, Wachernig, Notsch, 

Rinner, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Ruhdorfer, Wastian, Schabernig, Liechtenecker) 

die Indexierung zur Verordnung der Wasserbezugsgebühren. 
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i. Friedhofsordnung Friesach 
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Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Indexierung ausgesprochen. 
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Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll die Verordnung zur Friedhofsordnung Friesach an den Index angepasst werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, Apolloner, Kandolf, S. Kronlechner, Wachernig, Notsch, 

Rinner, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Ruhdorfer, Wastian, Schabernig, Liechtenecker) 

die Indexierung zur Verordnung der Friedhofsordnung Friesach. 

 

 

j. Friedhofsordnung St. Salvator 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

 
 

Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Indexierung ausgesprochen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll die Verordnung zur Friedhofsordnung St. Salvator an den Index angepasst werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, Apolloner, Kandolf, S. Kronlechner, Wachernig, Notsch, 

Rinner, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Ruhdorfer, Wastian, Schabernig, Liechtenecker) 

die Indexierung zur Verordnung der Friedhofsordnung St. Salvator. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

k. Gebrauchsabgaben: 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

 
 

Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Indexierung ausgesprochen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll die Verordnung zu den Gebrauchsabgaben an den Index angepasst werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, Apolloner, Kandolf, S. Kronlechner, Wachernig, Notsch, 

Rinner, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Ruhdorfer, Wastian, Schabernig, Liechtenecker) 

die Indexierung zur Verordnung der Gebrauchsabgaben. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

l. Ortstaxe 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

 
 

Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Indexierung ausgesprochen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll die Verordnung zur Ortstaxe an den Index angepasst werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, Apolloner, Kandolf, S. Kronlechner, Wachernig, Notsch, 

Rinner, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Ruhdorfer, Wastian, Schabernig, Liechtenecker) 

die Indexierung zur Verordnung der Ortstaxe. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

m. Zweitwohnsitzabgabe 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

 
 

Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Indexierung ausgesprochen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll die Verordnung zur Zweitwohnsitzabgabe an den Index angepasst werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, Apolloner, Kandolf, S. Kronlechner, Wachernig, Notsch, 

Rinner, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Ruhdorfer, Wastian, Schabernig, Liechtenecker) 

die Indexierung zur Verordnung der Zweitwohnsitzabgabe. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

n. Wasseranschlussbeitrag 

 

 
 

Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Indexierung ausgesprochen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll die Verordnung betreffend Wasseranschlussbeitrag an den Index angepasst werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, Apolloner, Kandolf, S. Kronlechner, Wachernig, Notsch, 

Rinner, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Ruhdorfer, Wastian, Schabernig, Liechtenecker) 

die Indexierung zur Verordnung des Wasseranschlussbeitrages. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

9. Teilnahme an der KEM (Klima- und Energiemodelregion) 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 13. Dezember 2022 

 

Im März 2023 wird es einen neuen Call für die KEM geben. Die Projektdauer beläuft sich auf 3 Jahre. 

 

Friesach müsste nachstehende Zahlungen leisten: 

1. Jahr EUR 2.364 

2. Jahr EUR 4.640 

3. Jahr EUR 4.640 

 

Im 1. Jahr steht für Projekte aller Gemeinden (Gurk, Straßburg, Weitensfeld, Gnesau, Albeck, 

Friesach, Glödnitz und Deutsch-Griffen) ein Betrag in der Höhe von EUR 22.000 zur Verfügung. Für 

die Jahre 2 und 3 der Projektdauer beträgt die Summe für beide Jahre gesamt EUR 115.000. 

Projekte werden jeweils zu 75 % gefördert – 25 % der Projektkosten müssen von den Gemeinden 

selbst getragen werden. 

 

Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Teilnahme ausgesprochen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll die Stadtgemeinde Friesach an der KEM 2023 teilnehmen? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. S. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, Apolloner, Kandolf, S. Kronlechner, Wachernig, Notsch, 

Rinner, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Ruhdorfer, Wastian, Schabernig, Liechtenecker) 

Die Teilnahme der Stadtgemeinde Friesach an der KEM 2023. 

 

 

10. Vereinbarung Raimund Burger 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 13. Dezember 2022 

 

Die Familie Ing. Raimund Burger ist Eigentümer der Liegenschaft mit der Adresse Sonnblickweg 4 in 

9360 Friesach. 

 

Der Stromverbrauch für die Abwasser-Hebeanlage wird mittels Subzähler über den Hauszähler 

mitgeschrieben und von der Familie Burger gezahlt. Der durch den Subzähler (Nr. 8029588) separat 

erfasste Stromverbrauch der Hebeanlage wird von Herrn Burger der Gemeinde mitgeteilt und sodann 

refundiert. Der Stromverbrauch wird nach dem von der Familie Burger abgeschlossenen Stromtarif 

abgerechnet, eine Kündigungsmöglichkeit zum Jahresende unter Einhaltung einer 6-monatigen 

Kündigungsfrist. Da keine schriftliche Vereinbarung vorliegt, soll nun eine solche abgeschlossen 

werden. 

 

Der Stadtrat hat sich einstimmig für den Abschluss der Vereinbarung ausgesprochen. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll die Vereinbarung mit der Familie Burger betreffend Subzähler 

für die Abwasser-Hebeanlage abgeschlossen werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, Apolloner, Kandolf, S. Kronlechner, Wachernig, Notsch, 

Rinner, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Ruhdorfer, Wastian, Schabernig, Liechtenecker) 

den Abschluss der Vereinbarung mit der Familie Burger betreffend Stromzähler für die 

Abwasser-Hebeanlage im Nahebereich der Liegenschaft Sonnblickweg 4, 9360 Friesach. 

 

 

11. Vereinbarung Leopold Samonig 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 13. Dezember 2022 

 

Die Straßenlaterne in der Egydigasse 7, 9360 Friesach wird über den Stromvertrag von Herrn Leopold 

Samonig abgerechnet. Ein Subzähler ist vorhanden, Herr Samonig erhält dennoch den Pauschalbetrag 

von EUR 25,00 pro Jahr. Da keine schriftliche Vereinbarung vorliegt, soll dies nun nachgeholt werden. 

Eine Kündigungsmöglichkeit zum Jahresende unter Einhaltung einer 6-monatigen Kündigungsfrist wird 

vereinbart. 

 

Der Stadtrat hat sich einstimmig für den Abschluss der Vereinbarung ausgesprochen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll die Vereinbarung mit Herrn Leopold Samonig, betreffend 

Straßenlaterne in der Egydigasse 7 abgeschlossen werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, Apolloner, Kandolf, S. Kronlechner, Wachernig, Notsch, 

Rinner, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Ruhdorfer, Wastian, Schabernig, Liechtenecker) 

den Abschluss der Vereinbarung mit Herrn Leopold Samonig betreffend 

Straßenlaterne in der Egydigasse 7. 

 

 

12. ImWind Vertragsabschluss 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 13. Dezember 2022 

 

Nunmehr liegt der adaptierte Partnerschaftsvertrag vor. Alle vom Stadtrat mit Vertretern der KELAG-

Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft und der ImWind Erneuerbare Energie GmbH erarbeiteten 

Änderungen wurden eingearbeitet. 

 



 

 

 
Seite 43 von 80 Niederschrift zur 04. Gemeinderatssitzung am 21. Dezember 2022 

 
Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

 
 



 

 

 
Seite 44 von 80 Niederschrift zur 04. Gemeinderatssitzung am 21. Dezember 2022 

 
Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

 
 



 

 

 
Seite 48 von 80 Niederschrift zur 04. Gemeinderatssitzung am 21. Dezember 2022 

 
Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

 
 

Wortmeldung E-GR Thomas Rinner: 

„Es stellt sich die Frage, ob nach Abschluss der Bautätigkeiten für die Gemeinde und/oder die Anrainer 

Sanierungskosten hinsichtlich der Straßen entstehen könnten.“ 

 

Hierzu führt Bürgermeister Kronlechner aus, dass diese Frage bereits von Herrn Mag. Armin Wedenig 

von der ImWind Erneuerbare Energie GmbH wie folgt beantwortet wurde: 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

Der Stadtrat hat sich einstimmig für den Abschluss des Vertrages ausgesprochen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll der Partnerschaftsvertrag mit der KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft und der 

ImWind Erneuerbare Energie GmbH abgeschlossen werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, Apolloner, Kandolf, S. Kronlechner, Wachernig, Notsch, 

Rinner, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Ruhdorfer, Wastian, Schabernig, Liechtenecker) 

den Abschluss des Partnerschaftsvertrag mit der KELAG-Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft 

und der ImWind Erneuerbare Energie GmbH. 

 

 

13. Natur- und Erholungsteich – Pachtvertrag Thomas Ferjan 

 

Berichterstattung: StR Ing. Helmut Wachernig 

Stadtrat: 13. Dezember 2022 

 

Der Ofen Free Point 14 kW von Hornbach (Betrag inkl. Ust EUR 2.498,00) wurde bereits bestellt. Auch 

wurde die Bestellung des Edelstahlkamines in Auftrag gegeben, sodass hier ein Betrag von rund 

EUR 3.500,00 (inkl. Ust) entsteht. Somit liegen wir den Gesamtkosten von EUR 8.900,00 unter dem 

Anbot der Firma Wallner Ofenshop, weshalb der Ofen im Internet bestellt wurde. 

 

Dazu wurde auch der Pachtvertrag ergänzt und für ein weiteres Pachtjahr abgeändert. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 
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Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 
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Seite 58 von 80 Niederschrift zur 04. Gemeinderatssitzung am 21. Dezember 2022 

 
Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 

 
 

Der Stadtrat hat sich einstimmig für den Abschluss des Pachtvertrages ausgesprochen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll der angeführte Pachtvertrag mit Thomas Ferjan abgeschlossen werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, Apolloner, Kandolf, S. Kronlechner, Wachernig, Notsch, 

Rinner, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Ruhdorfer, Wastian, Schabernig, Liechtenecker) 

den Pachtvertrag mit Thomas Ferjan abzuschließen. 

 

 

14. Holzstraßenprojekte 

 

Berichterstattung: StR Ing. Helmut Wachernig 

Stadtrat: 13. Dezember 2022 

Ausschuss: 13. Dezember 2022 
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Es sind einige Förderanträge bei der Stadtgemeinde Friesach eingelangt. Diese Anträge sind fachlich 

von Herrn Dr. Schwertner Hannes – Institut für Volkskultur, und vom Amtssachverständigen der 

Verwaltungsgemeinschaft St. Veit/Glan, Herrn Bmst. Ing. Wolfgang Fryba sowie Herrn Ing. Robert 

Plieschnegger und von der Bauabteilung, BAL Helga Leitner und Frau Nicole Wakonig überprüft 

worden, wobei folgende Ergebnisse vorliegen: 

 

Förderungswerber 
eingereichtes 

Projekt 

Förderfähigkeit 

gegeben bei 
Kosten 

Maximale 

Förderung 

lt. 

Förderricht-

linien 

Bergner Sandra und 

Robert 

Zienitzen 26 

9361 St. Salvator 

Gartenhaus mit 

Unterkellerung 

und Gartenzaun 

Holzfassade 

Lattenzaun 

EUR 25,00/m² 

45,94 m² = 

EUR 1.148,50 

 

EUR 16,00/lfm 

13,4 lfm = 

EUR 214,00; 

 

EUR 1.362,50 

EUR 454,17 

Leitner Helga 

Rosenweg 14 

9361 St.Salvator 

Holzbalkon und 

Terrassengeländer 

bei Holzhaus in 

Ingolsthal 45 

Balkon und 

Balkon mit 

Unterbau 

EUR 25,00/lfm 

8,20 lfm = 

EUR 205,00 

 

EUR 32,00/lfm 

11,20 lfm = 

EUR 361,60; 

 

EUR 566,60 

EUR 188,87 

Moser Peter 

Staudachhof 27 

9361 St. Salvator 

Holzzaun Ringzaun 

EUR 36,00/lfm 

34 lfm = 

EUR 1.224,00 

EUR 408,00 

Schönfelder Astrid 

Ingolsthal 34 

9361 St. Salvator 

Holzzaun Lattenzaun 

EUR 16,00/lfm 

50,4 lfm = 

EUR 806,40 

EUR 268,80 

Willingshofer August 

Herrengasse 20 

9360 Friesach 

Holzzaun Lattenzaun 

EUR 16,00/lfm 

55 lfm = 

EUR 880,00 

EUR 293,33 

 

Laut den Förderrichtlinien ergibt sich nach den Förderansuchen ein Betrag von EUR 1.613,17. 

 

Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Auszahlung der Förderbeträge ausgesprochen. 
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Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Sollen die oben angeführten Projekte nach den geltenden Förderrichtlinien gefördert werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, Apolloner, Kandolf, S. Kronlechner, Wachernig, Notsch, 

Rinner, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Ruhdorfer, Wastian, Schabernig, Liechtenecker) 

die Förderung der angegebenen Projekte nach den geltenden Förderrichtlinien. 

 

 

15.  Integrierte Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung „Hubert-Hauser-Straße“ 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 13. Dezember 2022 

Ausschuss: 13. Dezember 2022 

 

Nach positiver Vorprüfung durch Herrn DI Ebner Werner vom Amt der Kärntner Landesregierung, Abt. 3 

– Gemeinden – Uabt. Gemeindeplanung und Raumordnung, Klagenfurt, ist das Kundmachungsverfahren 

für das integrierte Verfahren „Projekt Hubert-Hauser-Straße (Kanaltalersiedlung) gemäß den 

geltenden Bestimmungen des K-ROG 2021 idgF. bereits abgeschlossen. Die Kundmachung an der 

Amtstafel wurde auch auf der elektronischen Amtstafel der Homepage der Stadtgemeinde Friesach 

und im elektronischen Amtsblatt ersichtlich gemacht. Während der Kundmachungsfrist sind keine 

Einwände bei der Stadtgemeinde Friesach eingelangt. 
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Seite 64 von 80 Niederschrift zur 04. Gemeinderatssitzung am 21. Dezember 2022 

 
Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. 

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. 
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Der Stadtrat hat sich einstimmig für die Verordnung ausgesprochen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird dem vorgelegten Verordnungsentwurf betreffend „Hubert-Hauser-Straße“ 

die Zustimmung erteilt? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, Apolloner, Kandolf, S. Kronlechner, Wachernig, Notsch, 

Rinner, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Ruhdorfer, Wastian, Schabernig, Liechtenecker) 

die Verordnung betreffend „Hubert-Hauser-Straße“. 
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16.  
Pachtvertrag Stadtgemeinde Friesach – Leitner-Klinzer Michaela – Umkehrplatz 

Grafendorfer Straße 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 13. Dezember 2022 

 

In der Grafendorfer Straße soll für LKW und Sattelzüge eine Umkehrmöglichkeit geschaffen werden. 

Zu diesem Zwecke ist es erforderlich, mit der Grundstückseigentümerin Michaela Leitner-Klinzer 

einen Pachtvertrag wie folgt abzuschließen. 
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Der Stadtrat hat sich einstimmig für den Pachtvertrag ausgesprochen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird dem vorliegenden Pachtvertrag mit Frau Michaela Leitner-Klinzer die Zustimmung erteilt? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, Apolloner, Kandolf, S. Kronlechner, Wachernig, Notsch, 

Rinner, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Ruhdorfer, Wastian, Schabernig, Liechtenecker) 

den Pachtvertrag mit Frau Michaela Leitner-Klinzer. 
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17.  Wasserentnahme St. Salvator 

 

Berichterstattung: Bgm Josef S. Kronlechner 

Stadtrat: 13. Dezember 2022 

 

Thomas Bergner aus Guldendorf hat Schwierigkeiten mit der Wasserversorgung. Die Feuerwehren 

müssen regelmäßig Wasser liefern. Nunmehr hat er einen Wassertank mit einem Fassungsvermögen 

von ca 4.000 Liter gekauft und möchte damit selbst Wasser fassen – dies für die Dauer von ca 4 

Monaten. Entnehmen möchte er aus der alten Stollenquelle beim Feuerwehrrüsthaus in St. Salvator. 

 

Der Stadtrat hat sich einstimmig für den Abschluss der Vereinbarung ausgesprochen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Soll Herrn Thomas Bergner die Wasserentnahme genehmigt werden? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, Apolloner, Kandolf, S. Kronlechner, Wachernig, Notsch, 

Rinner, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Ruhdorfer, Wastian, Schabernig, Liechtenecker) 

Herrn Thomas Bergner befristet bis Ende Juni 2023 die Wasserentnahme beim Hydranten des 

Feuerwehrrüsthauses St. Salvator zu genehmigen; 

dies zu nachstehenden Bedingungen: 

jederzeitige schriftliche Kündigungsmöglichkeit durch die Stadtgemeinde Friesach – 

ohne Einhaltung von Kündigungsfristen oder Terminen, 

Wasserentnahme nur durch vorhergehende Genehmigung durch den Wasserwart der 

Stadtgemeinde Friesach oder Bauhofleiter der Stadtgemeinde Friesach, 

Entnahme zu einem festgesetzten Preis in der Höhe von EUR 3,00 pro m3 Wasser. 

 

 

19. E Ankauf Kompaktschlepper Bauhof Friesach 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 21. Dezember 2022 

 

Es wurden zwei Angebote für den Ankauf bzw. das Leasing eines Kompaktschleppers eingeholt (Firma 

Esch Technik und Agri Tec). Es wurde auch die Firma Lagerhaus um Legung eines Angebotes ersucht – 

dies war innerhalb der gesetzten Frist nicht möglich. 

 

Der Stadtrat hat sich nach intensiver Diskussion einstimmig für das nachstehende Leasingangebot 

entschieden: 
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Leasing-Variante mit Anzahlung: 

 

 
 

Der Stadtrat hat sich einstimmig für den Abschluss des Leasingvertrages ausgesprochen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Wird dem Leasingvertrag betreffend Kompaktschlepper Kubota die Zustimmung erteilt? 
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Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, Apolloner, Kandolf, S. Kronlechner, Wachernig, Notsch, 

Rinner, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Ruhdorfer, Wastian, Schabernig, Liechtenecker) 

den Kompacktschlepper für den Bauhof bei der Firma Agri Tec anzukaufen und das 

Leasingangebot der Firma CNH mit Anzahlung von EUR 20.000 anzunehmen; 

dies vorbehaltlich der Zustimmung durch die Aufsichtsbehörde. 

 

 

20. E Kassenkredite 2023 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 21. Dezember 2022 

 

Aufgrund der krankheitsbedingten Abwesenheit vom Finanzverwalter war die Erstellung eines Budgets 

für das Jahr 2023 nicht möglich. In diesem Falle sieht § 10 des Kärntner Gemeindehaushaltsgesetztes 

ein Voranschlagsprovisorium, auch 12tel Regelung genannt, vor. 

 

Dies bedeutet, dass die Stadtgemeinde Friesach im betroffenen Finanzjahr, sohin 2023, neben den 

auf Grund der Gesetze oder aus bestehenden Verpflichtungen der Gemeinde fälligen Auszahlungen 

nur jene Auszahlungen leisten darf, die bei sparsamster Wirtschaftsführung notwendig sind, um die 

Verwaltung der Gemeinde in geordnetem Zustand zu erhalten. 

 

Wie alljährlich wurden Angebote bei den heimischen Banken eingeholt. Diese liegen wie folgt vor: 

 

Kärntner Sparkasse (für Gemeinde) € 900.000 (Fixzinssatz 3,125 %) 

Kärntner Sparkasse (für IMMO KG) €   50.000 (Fixzinssatz 3,125 %) 

Volksbank Friesach €  400.000 (Fixzinssatz 3,125 %) 

Raiffeisenbank Friesach €  400.000 (Fixzinssatz 3,125 %) 

 

Insgesamt wurde ein Rahmen für die Gemeinde von € 1.700.00 angeboten (ohne IMMO KG). 

 

Sobald der Voranschlag für das Finanzjahr 2023 erstellt werden kann – dies wird voraussichtlich im 

März sein – werden neue Angebote eingeholt und der Kassenkredit aufgrund der tatsächlichen Zahlen 

erstellt. Der Stadtrat hat sich einstimmig für den Abschluss der angebotenen Kassenkredite 

ausgesprochen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Werden den angebotenen Kassenkrediten die Zustimmung erteilt? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, Apolloner, Kandolf, S. Kronlechner, Wachernig, Notsch, 

Rinner, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Ruhdorfer, Wastian, Schabernig, Liechtenecker) 

die angebotenen Kassenkredite für das Jahr 2023 zu genehmigen und 

die Aufnahme der Kredite wie folgt: 

Kärntner Sparkasse (für Gemeinde) € 900.000 (Fixzinssatz 3,125 %) 

Kärntner Sparkasse (für IMMO KG) € 50.000 (Fixzinssatz 3,125 %) 

Volksbank Friesach € 400.000 (Fixzinssatz 3,125 %) 

Raiffeisenbank Friesach € 400.000 (Fixzinssatz 3,125 %) 
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21. E Nachtrag zum Verwaltungsvertrag 

 

Berichterstattung: Bgm Josef Kronlechner 

Stadtrat: 21. Dezember 2022 

 

 
 

Der Stadtrat hat sich einstimmig für den Abschluss des Nachtrages zum Verwaltungsvertrag 

ausgesprochen. 

 

 

Der Vorsitzende stellt den Antrag auf Abstimmung über nachstehende Frage und 

ersucht zum Zeichen der Zustimmung um ein Handzeichen: 

 

Werden den angebotenen Kassenkrediten die Zustimmung erteilt? 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
(J. Kronlechner, Heitzer, Kampl, Pachler, Buggelsheim, Kernmayer, H. Groicher, 

Höferer, Pöllinger, Apolloner, Kandolf, S. Kronlechner, Wachernig, Notsch, 

Rinner, Hundsbichler, Reif, E. Grün, Kreuzer, Ruhdorfer, Wastian, Schabernig, Liechtenecker) 

den Nachtrag zum Verwaltungsvertrag. 
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18.  Berichte 

 

StR Ewald Grün: 

 

Raus aus Öl wird nicht mehr verlängert. 

 

Die Bohrarbeiten im Tiefbrunnen am Dominikanerfeld sind abgeschlossen und nun funktionieren 

wieder beide Pumpen. 

 

StR Ing. Helmut Wachernig 

 

Bei der Umkategorisierung der Dobritscher Straße wurden die ersten Schritte eingeleitet. 

 

Die Durchforstungsarbeiten im Gemeindeforst laufen gut und die Holzmenge hat sich deutlich erhöht. 

 

1. Vzbgm Uschi Heitzer 

 

Der Antrag von LMS betreffend Taxigutscheine wurde im Sozialausschuss bearbeitet. Aufgrund der noch 

zu klärenden Fragen hat der Ausschuss den Antrag derzeit nicht positiv erledigen können. 

 

Im Rahmen des Reconstructing Projektes sind die derzeitigen Mieter sehr gut betreut. Die Nachfrage 

nach den Wohnungen ist sehr groß. 

 

Weihnachstssackerl wurden heuer endlich wieder in den Pflegeheimen verteilt. 

 

GR Robin Reif 

 

Am 9. Mai wird es die Verleihung eines Europa Staatspreises geben. Das Burgbauprojekt soll 

eingereicht werden. 

 

Bürgermeister Josef Kronlechner 

 

Für die Sanierung des Stadtgrabens liegen nun endlich alle Förderzusagen vor. 

 

Am Eishockeyplatz St. Salvator stehen nun die Container für die Mannschaft aus Friesach. Ein 

herzliches Danke an den Bauhof für die Unterstützung. 

 

Die Jakobuswegbrücke ist für Fahrzeuge bis 3,5 t befahrbar. Der Gemeinderat Micheldorf hat in seiner 

Sitzung den Restbetrag für die Sanierung beschlossen und im Frühjahr kann mit der Fertigstellung der 

Sanierung begonnen werden. 

 

Bei der Sanierung des Feuerwehrrüsthauses wird es einen Architektenwettbewerb geben – das Geld 

dafür wird von Landesrat Daniel Fellner zur Verfügung gestellt werden. 

 

Die Radwege in Richtung Micheldorf bzw St. Salvator wurden nun geplant und im Frühjahr soll der 

Radweg nach Micheldorf gebaut werden. 

 

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung ist beinahe abgeschlossen. Im kommenden Jahr wird 

Grafendorf umgestellt. 
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Es wurden im heurigen Jahr einige Straßen asphaltiert. So wurden zB Grüner Weg und Thomas-Koschat-

Straße asphaltiert, die Kosten dafür belaufen sich auf EUR 98.000, wobei dieser Betrag nicht 

förderfähig ist. 

 

Der Glasfaserausbau in Friesach wird vorangetrieben. Im März sollten die Planungsarbeiten der BIK 

abgeschlossen sein. 

 

 

Es folgen die Weihnachtswünsche der Fraktionen. 

 

 

Der Vorsitzende bedankt sich für die Mitarbeit und schließt die Sitzung um 20.22 Uhr. 

 

 

 

 Schriftführerin Protokollfertiger Bürgermeister/Vorsitzender 

 

 

 

AL Mag. Bettina Vorreiter Irene Buggelsheim Bgm Josef Kronlechner 

 SPÖ 

 

 

 

 Thomas Rinner 

 FPÖ 


